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abgehaltene Arbeitstagung des Verbands Südostasiatischer Nationen über unerlaubte Kleinwaffen und leich-
te Waffen und die Kontrolle nicht zur Wirkung gelangter explosiver Kampfmittel,

anerkennend, dass Nepal seine finanziellen Zusagen rechtzeitig erfüllt hat, um den Betrieb des Regio-
nalzentrums zu ermöglichen,

1. bringt ihre Befriedigung über die Tätigkeiten zum Ausdruck, die das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im Pazifik im vergangenen Jahr durchgeführt hat, und
bittet alle Staaten der Region, die Tätigkeiten des Zentrums weiter zu unterstützen, so auch indem sie sich
nach Möglichkeit weiter daran beteiligen und Punkte zur Aufnahme in das Tätigkeitsprogramm des Zen-
trums vorschlagen, um zur Durchführung von Maßnahmen im Dienste des Friedens und der Abrüstung bei-
zutragen;

2. spricht der Regierung Nepals ihren Dank dafür aus, dass sie durch ihre Zusammenarbeit und fi-
nanzielle Unterstützung den Betrieb des Regionalzentrums von Katmandu aus ermöglicht hat;

3. spricht dem Generalsekretär und dem Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen ihre Anerkennung
dafür aus, dass sie die notwendige Unterstützung gewähren, um den reibungslosen Betrieb des Regionalzen-
trums von Katmandu aus sicherzustellen und die Voraussetzungen für ein wirksames Arbeiten des Zentrums
zu schaffen;

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen in der asiatisch-pazifischen Region, so-
wie an die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen, freiwillige Beiträ-
ge, die einzige Mittelquelle des Regionalzentrums, zur Stärkung und Durchführung seines Tätigkeitspro-
gramms zu leisten;

5. bekräftigt ihre nachdrückliche Unterstützung für die Rolle, die das Regionalzentrum bei der För-
derung der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf regionaler Ebene zur Stärkung des Friedens, der Stabilität
und der Sicherheit bei ihren Mitgliedstaaten spielt;

6. unterstreicht die Bedeutung des Katmandu-Prozesses für den Aufbau der Praxis eines gesamtre-
gionalen Sicherheits- und Abrüstungsdialogs;

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten;

8. beschließt, den Unterpunkt „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung
in Asien und im Pazifik“ unter dem Punkt „Überprüfung und Durchführung des Abschließenden Dokuments
der zwölften Sondertagung der Generalversammlung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/66

Verabschiedet auf der 48. Plenarsitzung am 3. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/410, Ziff. 24)220.

67/66. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in 
Lateinamerika und in der Karibik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/60 J vom 3. Dezember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987
und 43/76 H vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüs-
tung und Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik mit Amtssitz in Lima,

220 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von Peru (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Lateinamerikanisch-karibischen Gruppe sind).
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 66/54 vom 2. Dezember 2011 und alle früheren Resolutionen
mit dem Titel „Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung in Latein-
amerika und in der Karibik“,

in Anbetracht dessen, dass das Regionalzentrum weiter fachliche Unterstützung für die Durchführung
regionaler und subregionaler Initiativen bereitstellt und verstärkt zur Koordinierung der auf Frieden und Ab-
rüstung und die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung gerichteten Anstrengungen der
Vereinten Nationen beigetragen hat,

in Bekräftigung des Mandats des Regionalzentrums, den Mitgliedstaaten der Region auf Antrag fachli-
che Unterstützung für ihre Initiativen und anderen Tätigkeiten zur Durchführung von Maßnahmen im Diens-
te des Friedens und der Abrüstung und zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung bereit-
zustellen,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs221
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